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6.

Richtlinie
für die Ordnung der Arbeit der ständigen 

Kommissionen der örtlichen Volksvertretungen

Vom 28. August 1957 
(GBl. I S. 477)

Auf Grund des §6 des Gesetzes vom 17. Januar 1957 
über die Rechte und Pflichten der Volkskammer gegenüber 
den örtlichen Volksvertretungen (GBl. I S. 72”) wird be
schlossen:

1. Die örtlichen Volksvertretungen beschließen eine Ord
nung der Arbeit ihrer ständigen Kommissionen.

2. Für die von den örtlichen Volksvertretungen zu be
schließende Ordnung sind die Grundsätze der nachste
henden Ordnung der Arbeit der ständigen Kommissio
nen der örtlichen Volksvertretungen (Anlage 1) und die 
Hinweise für die Tätigkeit der ständigen Kommissio
nen der örtlichen Volksvertretungen (Anlage 2) ver
bindlich.

3. Die örtlichen Volksvertretungen sind berechtigt, Zu
sätze entsprechend den örtlichen Bedingungen aufzu
nehmen.

4. Diese Richtlinie tritt am 1. September 1957 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Vorläufige Direktive vom 18. Sep
tember 1952 über Aufgaben und Arbeit der ständigen
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